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Wägung rechtfertigen. So tief die Grenze der Moral im Spiel der
internationalen Politik auch gezogen werden mag, hier ist fie überschritten.

Dies Vorgehen war schlimmer als ein Unrecht. Es war eine Unklug-
heit, — gerade für eine Macht, für welche die Bündnisfähigkeit wichtiger
ist als für andere. Wer glaubt da, daß die Weltgeschichte mit dem Frieden
von Versailles stille stehen wird? Seit Jahrhunderten stehen England und
Frankreich in Rivalität. Sie gingen immer nur dann zusammen, wenn
Frankreich schwach war. So oft es wieder erstarkte, geriet es wieder in
Konflikt mit England. Und auch zwischen Italien selbst und Frankreich
kann es einmal anders werden, gerade wenn Italien mächtiger wird und
sich ausdehnen will. Noch klingt uns das „a Parigi" im Ohr, mit dem die

Hörer Mussolini nach seiner Mailänder Rede grüßten. Wie immer das

werde, sicher ist, daß das heutige System der Welt sich einmal verschieben
wird. Und dann kann es sein, daß Italien in der Pendelbewegung, die das
Gesetz seiner Geschichte scheint, seine Anlehnung wieder bei der deutschen
Mitte Europas sucht. Auf diesem Weg steht freilich als hohe Schranke die

Erinnerung an die Kriegserklärung des Weltkriegs. Italien wird dann
isoliert bleiben. Wenn es aber Anschluß finden sollte, wird es wenigstens
alles tun müssen, um die Folgen dieser Tat gutzumachen, insbesondere
an Tirol. Und darum sind uns der 23. Mai und der 26. August nicht nur
Tage der Trauer, sondern anch Tage der Hoffnung.

Die Geschichte öer ^uöen in öer Schweiz.
Von Hans Schmiö.

Der folgende Aufsatz ist gedacht als historische Einleitung zu einer grundsätzlichen

Auseinandersetzung über die „Iudenfrag e" in einem der nächsten Hefte,
jener „ewigen Frage", die infolge gewisser Vorkehrungen in Deutschland, wie sie
die letzte Zeit brachte, neuerdings wieder an Aktualität gewonnen haben dürfte.

(Red.)

k?>ie Ergreifung der politischen Macht durch die Nationalsozialisten im
Deutschen Reich hat die Judenfrage Plötzlich akut gemacht. Gewisse

von dorther beeinflußte Kreise wollten dieser Frage auch bei uns Aktualität
verschaffen. Das Judenproblem ist aber für die Schweiz vor bald siebzig
Jahren gelöst worden. Allerdings darf man nicht unterlassen, unsern
Behörden immer wieder weise Vorsicht bei der Einbürgerung fremdländischer
Israeliten zu empfehlen. Hente mag ein knapper Abriß über die Geschichte
der Juden in der Schweiz und ihre politische Gleichstellung mit den christlichen

Bewohnern von einigem Interesse sein.
Schon im 10, Jahrhundert und noch früher waren die Juden im

südwestlichen Deutschland verbreitet; besonders von der „Pfaffen-Gasse" her
wanderten sie in das Gebiet der heutigen Schweiz ein, wo sie in Urkunden
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Vor dem 13. Jahrhundert nicht genannt werden. Die erste datiert von 1213;
nach dieser mußte der Bischof von Basel den bischöflichen Ring bei einem

Juden auslösen lassen, und 1223 war der ganze bischöfliche Kirchenschatz an
Hebräer verpfändet. In Bern sind mehrere Juden 1263 erwähnt; in Zürich
geht die älteste Nachricht über sie auf das Jahr 1273 zurück; Bestimmungen
im Richtebrief von 1304 sprechen für eine größere Anzahl. Aus den

Vorschriften des ältesten Stadtbuches über den Verlans des Fleisches geschachteter

Tiere läßt sich für Luzern der gleiche Schluß ziehen. Im Pestjahr
1348 kam es allenthalben zu schrecklichen Judenverfolgungen. Von Spanien
und Südfrankreich her verbreitete sich die Meldung, die Hebräer hätten
die Brunnen vergiftet. Sie müssen im 14. Jahrhundert in der Schweiz zahlreich

und weit verbreitet gewesen sein. Für eine bedeutendere Stadt war
es damals fast eine Notwendigkeit, Juden aufzunehmen; denn sie waren
die Träger des Handels und besonders des Geldverkehrs. Zudem spielten
sie bei uns eine bedeutende Rolle als Ärzte, Sie genossen deshalb
weitgehende Rechte und Privilegien. So konnten sie an den meisten Orten
Häuser eigentümlich erwerben; in Basel besaßen sie schon im 13.

Jahrhundert eine Synagoge und einen ummauerten Friedhof; in Zürich
erhielten sie beides im 14. Jahrhundert. Nach der Eroberung des Thurgaus
brachten die Bürger von Steckborn, Rheinau und Dießenhofen mehrfach
Klagen über Bedrückung durch die ansässigen Hebräer bei der Tagsatzung
ein. In der Grafschaft Baden, die später das einzige Asyl der Juden in der

Schweiz wurde, hielten sich im Mittelalter ihrer nur wenige auf. Im Jahre
1475 rügte die Tagsatzung, daß „die von Kaiserstuhl" einige Hebräer in
ihrer Stadt aufgenommen hätten. Die Veränderung der wirtschaftlichen
Verhältnisse am Ausgang des Mittelalters machte die Juden als Vermittler
des Verkehrs überflüssig; zugleich wurden fie für die christlichen Kaufleute
zu lästigen Konkurrenten. Deshalb Vertrieben besonders die Handelsstädte
die Hebräer und verboten ihre Aufnahme; einer längeren Duldung erfreuten
sie sich in den gemeinen Herrschaften. Aber vielfache Klagen aus dem Thur-
gau veranlaßten schließlich die Tagsatzung, die Erneuerung des Geleits
(Bewilligung zur Niederlassung) zu versagen. Endlich im Jahre 1494 scheint
dieser Beschluß mit aller Schärfe ausgeführt worden zu sein. Von da an
verschwinden die Juden mehr als ein Jahrhundert aus den Abschieden und
Urkunden; sie werden damals fast ausnahmslos unser Land verlassen haben.
Im ganzen 16. Jahrhundert ist ein einziges Gesuch um weiteres Geleit von
David, dem Juden in Bremgarten, erwähnt.

Erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts geben die Geschichtsquellen
wieder Kunde von ansässigen Juden in größerer Anzahl. Da man ihre
Dienste im großen Handels- und Geldverkehr schon lange nicht mehr
brauchte, so wurden sie im Gebiete eines eidgenössischen Standes selten
mehr zugelassen, oder wenn sie fich Aufnahme zu verschaffen wußten, bald
wieder weggewiesen. So erkannte der Rat von Zürich 1634, das gottlose
Judengesind solle ans sämtlichen zürcherischen Gerichten und Gebieten ver-
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wiesen sein; auch Bern hieß 1648 alle Juden das Land räumen. Günstiger
für sie war es in den gemeinen Herrschaften; die Landvögte hatten von der

Duldung der Juden beträchtlichen Gewinn zu erwarten; auch die Tagherren
waren für derartige Erwägungen nicht unzugänglich. So ließen sich die

Hebräer jetzt hauptfächlich in den gemeinen Herrschaften nieder und zwar
vorwiegend in Dörfern. Wenn die Bauern sie auch nicht gerne kommen
sahen, so konnten sie doch ihre Aufnahme nicht so leicht verhindern, wie die
besser organisierten und privilegierten städtischen Bürgerschaften. Sie werden

zuerst im Rheintal, dann in Klingnau in der Grafschaft Baden und
hernach im Thurgau erwähnt. Schon 1608 beantragten die fünf
katholischen Orte dem Landvogt im Rheintal, die Juden aus der Vogtei
wegzuschaffen; 1612 beschlossen sie die „Abschaffung der Juden zu Klingnau".
Aber trotz dieser Beschlüsse, die mehrmals wiederholt wurden, blieben die

Hebräer im Lande. Seit ihrem Wiedererscheinen im 17. Jahrhundert haben
sie sich bald fast ausschließlich in den zwei Dörfern Oberlangnau und
Oberendingen niedergelassen und sich dort nach und nach als Korporationen
organisiert. Im Jahre 1633 wurde in Zürich Samuel Aron, ein Jude, „der
sonsten zu LeNgnau in der Grafschaft Baden wohnhaft Ware" und in
Geschäften in die Stadt gekommen war, wegen Lästerung der heiligen
Dreifaltigkeit enthauptet. Dieser Unglückliche ist der erste in den Akten genannte
Jude von Lengnau. Es ist geschichtlich nachgewiesen, daß der Landvogt im
Jahre 1633 oder etwas früher zwanzig jüdische Familien, die durch den

30jährigen Krieg aus Deutschland Vertrieben worden waren, in der Grafschaft

angesiedelt hat. Das kann nur in Lengnau geschehen sein, und so

wurden diese die Gründer der dortigen Judengemeinde. In Endingen werden

Juden 1678 znm ersten Mal erwähnt. Die „durchgehende Reformation
über die gemeinen teutschen Vogteyen der Eydtgnoschast" von 1653 und 1654

gestattete den bereits ansässigen Juden das fernere Verbleiben in der
Grafschaft, aber in „der Hoffnung, daß villicht zue beständigen Fridenszeiten sy

sich selbst nach Teutschland nnd ufert die Eydtgnoschast begeben möchten".
Während die „durchgehende Reformation" die Duldung der Juden in der

Grafschaft Baden aussprach und nur die Neuaufnahmen untersagte,
beschloß sie die „Abschaffung der Juden" für alle übrigen Vogteien, was wirklich

durchgeführt wurde, sodaß von da an bis zum Untergang der alten
Eidgenossenschaft den Juden in der Schweiz nirgends bleibender Aufenthalt

gestattet gewesen ist, als in der Grafschaft Baden. Obwohl sie das Recht
hatten, sich auch in andern Orten der Grafschaft niederzulassen, haben sie

davon nie Gebrauch gemacht. Im Jahre 1774 beschloß die Jahrrechnungs-
tagsatzung der drei regierenden Orte, ihre Wohnsitze auf die beiden
Gemeinden zu beschränken, welche Bestimmung zwei Jahre später in den

Schirmbrief aufgenommen wurde. Im 19. Jahrhundert ist diese Eingrenzung

wichtig geworden, da sie bei der Gründung des Kantons Aargau in
die aargauische Gesetzgebung überging und im Prinzip bis 1862 Geltung
hatte. Daß die Juden sich gerade in der Grafschaft Baden in größerer Zahl
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niederließen, mag dadurch bedingt gewesen sein, daß die Grafschaft
verkehrsreicher war als die östlichen Vogteien. Sie konnten hier leichter ihren
Erwerb finden als anderswo. Ihre Dörfer lagen ungefähr in der Mitte
zwischen der Stadt Baden, deren Bäder zahlreiche Fremde anzogen, und
dem Flecken Zurzach mit seinen berühmten und damals stark besuchten

Messen. Nachdem 1658 die Vorgesetzten der christlichen Gemeinde Lengnau
vom Landvogt die Ab- und Hinwegschaffung der Juden vergebens verlangt
hatten, müssen bis zur Jahrhundertwende wieder viele Klagen eingelaufen
sein; denn die Tagsatzung sah fich im Abschied von 1695 zur folgenden
Selbstanklage veranlaßt, daß der verfluchte Judenschwarm eine rechte Pestilenz

im Lande fei und die Obrigkeiten es vor Gott nicht verantworten
könnten, wenn sie ihre armen Untertanen diesen müßiggehenden Wölfen
in den Rachen stießen. Dies hinderte aber die Tagsatzung des folgenden
Jahres nicht, der Judenschaft einen Schirmbrief auf sechzehn Jahre
auszustellen, wofür diese jedem Gesandten acht Taler und jedem Diener einen

halben bezahlen mußte. Der Schirmbrief gab den Israeliten das Recht,
in der Grafschaft zu wohnen, ungehindert zu handeln und zu wandeln, zu
kaufen und zu verkaufen. Zudem hatten sie an den obrigkeitlichen wie an
den städtischen Zollstellen für ihre Waren erhöhte Taxen und für sich selber
den Leibzoll zu entrichten. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
begann der Niedergang der Zurzacher Messen, und von da an scheint die
christliche Bevölkerung die Juden als Last empfunden zu haben. Zahlreiche
Mandate der Tagsatzung und der Landvögte stellten schützende Maßnahmen
auf. In den Jahren 1756 und 1769 erhoben sämtliche Untervögte der Grafschaft

in langen Beschwerdeschriften Anklagen gegen die Hebräer und
verlangten dringend ihre Vertreibung. Der Druck wurde noch gesteigert durch
die starke Vermehrung der Juden. Im Jahre 1702 waren in den beiden

Dörfern 35 israelitische Haushaltungen, 1774 schon 108.

Die Große Revolution bewirkte eine einschneidende Änderung der Lage
der Juden. Nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Nordamerika
proklamierte die französische Nationalversammlung, in der auch Mirabeau
für die Israeliten sprach, ihre Gleichberechtigung. Die helvetische
Verfassung vom 28. März 1798 hob auch für die Juden in der Schweiz den

Leibzoll auf nnd brachte die bürgerliche Gleichstellung, sowie Glaubensund

Kultusfreiheit. Wenn die Aargauer Juden damals zur Leistung des

Bürgereides nicht zugelassen wurden, so waren ihnen doch die Privilegien
der in der Schweiz niedergelassenen Fremden gewährleistet. Dieser
erfreuten sich auch die französischen Juden, denen außerdem durch den

französisch-schweizerischen Allianzvertrag Niederlassung^- und Handelsfreiheit
zugesprochen wurden. Unter diesen Umständen entstanden, besonders in der

Westschweiz, neue Siedelungen, die wichtigste 1805 in Basel. Die
Mediationsverfassung von 1803 minderte diese Errungenschaften erheblich. Die
absolute Religionsfreiheit wurde aufgehoben und die Niederlaffungs- und
Handelsfreiheit nur noch den Schweizerbürgern vorbehalten. Allerdings



230 Hans Schmid

blieben den französisch-elsässischen Juden nach dem revidierten Allianzvertrag

ihre Rechte gewahrt. Selbst unter der Herrschaft des „infame
beeret", durch das Napoleon im Jahre 1808 in Frankreich einen Teil der

Israeliten in einzelnen ihrer Rechte zeitweise stillstellte, hatten die Versuche,
auch die Stellung der in der Schweiz niedergelassenen zu mindern, nur
geringen Erfolg. Bei der Gründung des Kantons Aargau 1803 hatte er
mit der Grafschaft Baden auch die Juden von Lengnau und Endingen
übernommen. Versuche, die Stellung der aargauischen Juden zu regeln, führten
zu dem Gesetz von 1809, das sie auf die beiden genannten Gemeinden
beschränkte, sie zwar in Schutz nnd Schirm nahm, aber die Frage ihrer
bürgerlichen Verhältnisse mit Stillschweigen überging. Ein zweites Gesetz von
1824 schuf aus ihnen Korporationen mit Gemeindeverfassung und eigenen
Vorstehern; politische Rechte erhielten sie keine. Als während der Periode
der Restauration die reaktionären Bestrebungen auf allen Gebieten neu
einsetzten, verschlimmerte sich auch ihre Lage. Der beste Beweis dafür ist
der zwischen der Schweiz und Frankreich 1827 abgeschlossene Niederlassungsvertrag,

der in der zuerst geheim gehaltenen „Rayneval'schen Erklärung"
die bestehenden Judenniederlassungen garantierte, den einzelnen Kantonen
aber gestattete, neue Siedelungen zu verbieten. Die rückschrittliche Regierung

Karls X. hatte hier, da die schweizerischen Kantone an dieser Forderung

unbedingt festhielten, für einmal die Gleichberechtigung ihrer Bürger
zugunsten einer konfessionellen Unterscheidung preisgegeben. Die genannte
Rayneval'fche Erklärung schuf für die Juden eine ungünstige Rechtslage,
die in den Jahren 1830—1860 die diplomatischen Verhandlungen zwischen
den französischen und schweizerischen Regierungen nie zur Ruhe kommen
ließen. Seit der Julirevolution 1830 waren die Israeliten sowohl unter
Louis-Philippe wie unter Napoleon III. im Vollgenuß ihrer bürgerlichen
Rechte. Mehrmals protestierte Frankreich bei der schweizerischen Regierung
und verlangte eine Abänderung „d'une legislativ« intolerante qui blesse
les Principes de la civilisation liberale, dont la France s'honore d'etre le
soutien". Immer aber stützte fich die Eidgenossenschaft ans die Rayneval-
sche Erklärung und wollte nicht zugeben, daß durch die Judenausweisungen,
die als wirtschaftliche Maßnahmen anzusehen wären, die Interessen der
liberalen Zivilisation verletzt würden. Die Regenerationszeit von 1830—
1848 änderte an diesen Verhältnissen in der Schweiz nicht viel. Allerdings
hat Genf die Juden 1841 emanzipiert und einigen derselben sogar das
Bürgerrecht erteilt. Gleich verfuhr Bern 1846. Im Aargau aber, dem am
meisten interessierten Kanton, wurden trotz vieler Anläufe der Direktion
des Innern keine Fortschritte erzielt. Die meisten romanischen Kantone
kannten keine beschränkenden Bestimmungen. Der Bundesverfassungsentwurf

von 1832 hatte für alle Schweizer und anch für die gleichberechtigten
Ausländer, ohne der Konfession zu gedenken, Niederlassung^- und Gewerbe-
sreiheit vorgesehen. Bei der Beratung der Bundesverfassung von 1848
wurden mit ungefähr Zweidrittelmehrheit, unter Zustimmung prominenter^
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liberaler und radikaler Staatsmänner, in den Art. 41, 44, 48 die freie
Niederlassung, die freie Ausübung des Gottesdienstes und die Gleichheit
vor dem Gericht nur den christlichen Schweizern gewährleistet, die Juden
von der bürgerlichen Gleichstellung ausdrücklich ausgeschlossen. Bei der
Abstimmung blieben die romanischen Kantone mit Aargau und Bern in
Minderheit. Gestützt auf den Entwurf von 1832, beantragte der aargauische
Vertreter, der nachmalige Bundesrat Frey-Heross, die Gleichstellung der

Juden mit den Christen. Gegen ihn führte die siegreiche Opposition mit
scharfer Dialektik der Vertreter Zürichs, Dr. Jonas Furrer, der nachmalige
erste Bundespräsident, der später seinen Standpunkt zugunsten der

Israeliten änderte. Da nun aber Art. 4 der Bundesverfassung die Gleichheit

aller Schweizerbllrger vor dem Gesetze ausspricht, so fehlte es an einer

genauen Bestimmung der Rechtslage der schweizerischen Israeliten. Das
mußte zu Konflikten führen, die den Ausgangspunkt der Emanzipationsbestrebungen

bilden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der aargauischen
Judenschaft und den französischen, in der Schweiz niedergelassenen
Israeliten,

Im Februar 1849 wurden vier Israeliten von der Luzerner Messe
weggewiesen; ähnliche Konflikte ergaben sich auch mit dem Kanton Zürich; so

gelangte die aargauische Judenfrage vor die Bundesbehörden. Den Verfügungen
der genannten Kantone stand der Art, 29 der Bundesverfassung

entgegen. Er gewährleistete freien Kauf und Verkauf, sowie freie Ein-, Aus- und
Durchfuhr von Lebensmitteln, Vieh- und Kaufmannswaren, Landes- und
Gewerbserzeugnissen aus einem Kanton in den andern, unter Vorbehalt
polizeilicher Verfügungen, sowie von Maßregeln gegen schädlichen Vorkauf,
die aber die Kantonsbürger und die Schweizerbürger aus andern Kantonen
gleich behandeln mußten. In einem durch eine rühmliche Weitherzigkeit
sich auszeichnenden Auslegungsbeschluß entschied die Bundesversammlung
im September 1856, „daß hinsichtlich der gegenwärtig bestehenden
Ausnahmegesetze der Kantone über die Israeliten die Art. 29 und 42 der
Bundesverfassung anzuwenden sind, in dem Sinne, daß den schweizerischen

Israeliten gleich wie andern Schweizerbürgern das Recht des freien Kaufs
und Verkaufs der im Art, 29 bezeichneten Gegenstände zustehe und
dieselben zur Ausübung der politischen Rechte im Heimats- beziehungsweise
im Niederlassungskanton befugt seien". Die praktische Durchführung dieses
Bundesbeschlusses ließ aber geraume Zeit auf sich warten. Im Aargau selbst

stieß er auf heftigen Widerstand. Endlich am 15. Mai 1862 erließ der Große
Rat ein Gesetz, das die beiden Judenkorporationen zu Ortsbürgergemeinden
erhob, somit den Israeliten die gleichen Politischen Rechte gab, die die christlichen

Bürger besaßen. In seiner prägnanten Rede, die hauptsächlich den

eidgenössischen Standpunkt vertrat, sprach Landammann Welti, der spätere
Bundesrat, das treffliche Wort: „Nicht wir emanzipieren die Juden; sie sind
es schon durch Bundesbeschlnß; wer dagegen stimmt, der ist gegen die
Eidgenossenschaft!" In längeren markanten Voten fochten für die Sache der
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Israeliten die Herren Feer-Herzog und besonders Augustin Keller. Diesem
zeigte fich die Judenschaft nachträglich dankbar: 1904 wurde Keller im
goldenen Buch des jüdischen Nationalfonds Nr. 1024 eingetragen; 1909 nannte
sich die in Zürich gegründete israelitische Loge für Wohltätigkeit, Bruderliebe

und Eintracht nach feinem Namen. Aber ein großer Teil der

Bevölkerung, besonders in den Bezirken Baden und Zurzach, war mit der

Gleichstellung der Juden durchaus nicht einverstanden. In der Presse hob
ein leidenschaftlicher Kampf an. Bald erschien eine Abordnung vor dem

Landammann und überreichte ihm eine von etwa 10 000 Unterschriften
getragene Adresse, durch die die Regierung beauftragt wurde, dem Volke die

Abberufung des Großen Rates und die Abänderung des Judengesetzes

vorzulegen. Die 10 000 Unterschriften stammten aus den katholischen
Bezirken Bremgarten, Muri, Baden, Zurzach, Laufenburg und Rheinfelden;
600 steuerte der benachbarte reformierte Bezirk Brngg noch bei. Am
27. Juli 1862 wurde die Abberufung des Großen Rates mit 24 726 gegen
16 413 Stimmen beschlossen, worauf auch die Regierung zurücktrat, und
im September stimmten 26 703 gegen 5613 für Abänderung des

Judengesetzes. Die neu gewählten Behörden hatten keine leichte Aufgabe; auf
der einen Seite waren sie an die Bundesvorschrift gebunden, auf der andern
stand der sehr deutlich geäußerte Wille des aargauischen Volkes. Im neuen
Gesetz vom 27. Juni 1863 gingen die Juden der politischen Rechte wieder
verlustig. Aber schon im Juli sistierte die Bundesversammlung dieses Gesetz.

Im dritten Gesetz vom 28. August wurden zwar die Judenkorporationen
belassen, aber die Israeliten erhielten nun das Recht, in eidgenössischen und
kantonalen Angelegenheiten mitzustimmen, konnten gewählt werden und
besaßen das freie Niederlassung^- und Eheschließungsrecht für den ganzen
Kanton. Die Erhebung der Judenkorporationen zu Ortsbürgergemeinden
erfolgte erst im Jahre 1877.

Nach dem Jahre 1848 betrachteten die Bundesbehörden es für untunlich,

fremden Juden in Staatsverträgen Rechte einzuräumen, die die Kantone

den schweizerischen vorenthalten durften. Das Festhalten an diesem

Grundsatze führte allmählich zu bedenklichen Konsequenzen. Von den

unerquicklichen Verhandlungen mit der französischen Regierung haben wir
oben gehört. Dem mit Holland 1862 abgeschlossenen Handels- und
Niederlassungsvertrag versagten die Generalstaaten die Genehmigung „mit Rücksicht

auf die Stellung der Israeliten in einigen Kantonen der Schweiz".
Die Gesandten Frankreichs, Englands und der Vereinigten Staaten sprachen
wiederholt ihr Bedauern ans über den Ausschluß ihrer israelitischen Landsleute.

Ein Handelsvertrag mit Persien kam nicht zustande, weil man den

Persern das Niederlassungsrecht nicht glaubte einräumen zu dürfen. Die
noch gegen die Juden bestehenden konfessionellen Schranken fielen
endgültig anläßlich des Abschlusses eines neuen schweizerisch-französischen
Handelsvertrages. Anfangs der sechziger Jahre hatte Frankreich das
Freihandelssystem angenommen und gestützt darauf verschiedene internationale






